
Handels- und Gesellschaftsrecht 
für Wirtschaftswissenschaftlerfür Wirtschaftswissenschaftler

Nützlich oder Überflüssig? 



Was will diese Veranstaltung?  

• Rechtliche 
Rahmenbedingungen 
unternehmerischer 
Tätigkeit umreißen 

• Bewusstsein für • Bewusstsein für 
Rechtsrisiken schaffen 

• Einblick in die Arbeits-
und Denkweise von 
Juristen geben 

• Nicht: Zu (halben) Juristen 
ausbilden 



Einige technische Hinweise: 

• Download- Adresse für Folien und Gliederung ist 
http://www.uni-leipzig.de/~handel/
– Dort auf „Materialien“ und „Vorlesungen“ klicken.  

• Es existiert ein Skript zur Vorlesung 

– Preis von € 9,95 – Preis von € 9,95 
– Vertrieb über Sedruck Leipzig 
– Vorbestellung sinnvoll (Print on Demand) 

• Wem das zu dünn/blöd ist: 
– Wien, Handels- und Gesellschaftsrecht, 1. Auf. 2013 
– Meyer, Wirtschaftsprivatrecht, 7. Aufl. 2012 

• Ich stehe nach der Vorlesung jeweils 10/15 Min. für 
Nachfragen zur Verfügung 



Gesetzbuch 

• Sie brauchen einen Gesetzestext 
– Papier, da Online-Ausgaben für Klausur problematisch 

• Minimum: HGB 
– Besser: Gesamtausgabe Wirtschaftsgesetze 
– Enthält auch AktG, GmbHG, BGB
– Empfehlung dafür: http://www.beck-

shop.de/productview.aspx?product=26283
– Empfehlung dafür: http://www.beck-

shop.de/productview.aspx?product=26283

• Gesetz (Papier oder online) muss zur Vorlesung mitgebracht 
werden 

• Das Gesetzbuch darf bemalt, mit Unterstreichungen und 
Querverweisen versehen und beklebt werden. Was die 
Orientierung im Text erleichtert, ist erlaubt. 

• Textliche Anmerkungen jenseits des Gesetzeswortlauts sind für die 
Klausur unzulässig. 



Jetzt geht’s los: 

• Zweck des HGB 
– „Sonderprivatrecht der Kaufleute“ 

• Ergänzende Regeln gegenüber dem BGB 
• Beispiel: § 377 HGB vs. § 437 BGB
• Beispiel § 350 HGB vs. § 766 BGB 
• Lex- Specialis-Grundsatz 

– Aber auch Organisationsrecht des Unternehmens – Aber auch Organisationsrecht des Unternehmens 
• Personengesellschaften (OHG/KG) ->  Unternehmen mehrerer Personen 
• Kaufmännische Stellvertretung 
• Vertriebsrecht 

– Publizität des Unternehmens 
• Handelsregister 
• Firma 
• Publizität der Rechnungslegung 



Generelle Regelungsziele des HGB 

• Rasche Abwicklung der Geschäfte (vgl. die 
Rügeobliegenheit beim Kauf in § 377 HGB),

• Vertrauensschutz, Publizität, Rechtsklarheit (vgl. die 
Vorschriften zum Schutz gutgläubiger Dritter in §§ 5, 15, 
366 HGB),

• Schutz des Rechtsverkehrs durch Anknüpfung an typische • Schutz des Rechtsverkehrs durch Anknüpfung an typische 
Verhaltensweisen (§§ 54, 56 HGB)

• Bindung an Bräuche und Gepflogenheiten (vgl. § 346 HGB, 
Grundsätze des kaufmännischen Bestätigungsschreibens)

• Eigenverantwortung des Kaufmanns (vgl. §§ 348 ff. HGB 
und geringe Kontrolldichte bei AGB nach § 310 I BGB).



Wichtige Regelungen 
außerhalb des HGB 

• Gesellschaftsrecht, insbes. GmbHG und AktG
• Recht des lauteren Wettbewerbs: UWG, PreisangabenVO

(v.a. Schutz der Ausübung des Wettbewerbs = das „Wie“ 
des Wettbewerbs, z.B. irreführende Werbung)

• Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen (insbes. 
Preisabsprachen und Kartelle): GWB (v.a. Schutz des Preisabsprachen und Kartelle): GWB (v.a. Schutz des 
Wettbewerbs an sich = das „Ob“ des Wettbewerbs)

• Insolvenzrecht: InsO
• Versicherungsrecht im Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
• Marken-/Kennzeichenrecht (MarkenG, MarkenVO) durch 

Schutz von Marken, Unternehmenskennzeichen und 
geographischen Herkunftsangaben


